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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen  

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind folgende Rechtsgrundlagen maßgeblich: 

�x Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 

I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. I Nr. 39 S. 1509) 

�x Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI.IS.466) 

�x Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-

halts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 

(BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. I Nr. 

39 S. 1509) 

�x Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 10.02.2003 (Nds. GVBl 

S. 89), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 25 vom 

19.10.2010 S. 475) 

 

1. Art der baulichen Nutzung  
 (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 10 (1 und 3) BauNVO) 

Die Bauflächen im Plangebiet werden als Sondergebiete, die der Erholung dienen 

�Ä�:�R�F�K�H�Q�H�Q�G�K�D�X�V�J�H�E�L�H�W�H�³�����6�2-WOCH), festgesetzt. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. §16 (2) BauNVO 

2.1 Größen der überbaubaren Grundflächen 

2.1.1 Für die Wochenendhäuser wird eine maximale überbaubare Grundfläche von 88 m² 

festgesetzt. 

2.1.2 Für Nebengebäude und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO wird eine über-

baubare Grundfläche von zusammen maximal 15 m² festgesetzt. 

2.1.3 Für Holzunterstände wird eine überbaubare Grundfläche von maximal 30 m² festge-

setzt. 

2.1.4 Für überdachte Einstellplätze (Carports) und Garagen wird eine maximale überbau-

bare Grundfläche von 18 m² festgesetzt.  
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2.1.5 Überdachte Terrassen sind bis zu einer Grundfläche von 15 m² zulässig. Gebäudetei-

le mit Dachüberständen kleiner 0,5 m sind untergeordnet. Gebäudeteile mit Dach-

überständen größer 0,5 m werden der überbaubaren Grundfläche zugerechnet.  

2.1.6 Die Gesamtversiegelung (max. 166 m² je Grundstück) gilt einschließlich etwaiger 

Zufahrten und sonstiger zusätzlicher Befestigungen. Zufahrten über Rasenflächen 

(auch mit 2 linearen Plattenbefestigungen, jeweils maximal 0,4 m breit) werden hie-

rauf jedoch nicht angerechnet. 

 

2.2 Höhen der Gebäude 

2.2.1 Die Firsthöhen der Wochenendhäuser dürfen eine Höhe von max. 4,50 m über Ober-

kante Erdgeschoss-Fertigfußboden nicht überschreiten. 

2.2.2 Für Nebenanlagen, Garagen und Carports gilt eine maximale Höhe von 3,00 m über 

Bezugsebene.  

2.2.3 Für Holzunterstände gilt eine maximale Höhe von 2,00 m über Bezugsebene.  

2.2.4 Masten aller Art - mit Ausnahme von Antennen - sind bis zu einer Höhe von 5,0 m 

über Bezugsebene zulässig. 

2.2.5 Bezugsebene i.S. dieser Festsetzung ist die mittlere Höhe des gewachsenen Bodens 

im Mittelpunkt des jeweiligen Gebäudes. 

 

3. Nicht überbaubare Grundstücksfläche  
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 Auf den nicht überbaubaren Flächen sind Stellplätze und Garagen/Carports gemäß   

§ 12 BauNVO zulässig. Dieses gilt nicht für Flächen, die zusätzlich mit der Signatur 

�Ä�)�O�l�F�K�H�Q, die von Bebauung freizuhalten sind�³���J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W���V�L�Q�G�����V�L�H�K�H���1�U��������. 

 

4. Größe der Grundstücke  
(§ 9 (1) Nr. 3 BauGB) 

 Die Grundstücksflächen dürfen 1.000 m² nicht unterschreiten. 

 

5. Anzahl der Wohnungen  
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

 Im SO-WOCH ist je Wochenendhaus höchstens eine Wohnung zulässig. 
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6. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind  
(§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

6.1 Innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Flächen (Brandschutzstreifen) sind Ne-

benanlagen gemäß § 14 BauNVO und Garagen/Carports gemäß § 12 BauNVO sowie 

Nadelgehölze nicht zulässig. 

6.2 Innerhalb des Brandschutzstreifens sind Stellplätze für Pkw und Laubgehölze allge-

mein zulässig. 

6.3 Innerhalb der festgesetzten Sichtdreiecke sind sichtbehindernde Anlagen, Aufschüt-

tungen sowie Bewuchs in einer Höhe von 0,80 m bis 2,50 m über der angrenzenden 

Fahrbahnoberfläche unzulässig. 

 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, N a-

tur und Landschaft  

7.1 Gehölzpflanzungen auf privaten Grundstücken 

 (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)  

Für jeden dominanten Baum (mit einem Stammumfang von mehr als 0,30 m in einer 

Höhe von 1,0 m über dem gewachsenen Boden), der entfällt, sind auf gleichem 

Grundstück ein neuer Baum 1. Ordnung oder zwei neue Bäume 2. Ordnung der 

nachfolgenden Auswahlliste als Hochstämme zu pflanzen. Wenn nachweisbar kein 

Platz auf dem Grundstück vorhanden ist, kann ausnahmsweise eine Pflanzung an 

anderer Stelle auf privaten Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfol-

gen. 

Bäume 1. Ordnung (Wuchshöhe höher 20 m) 

Acer platanoides  (Spitz-Ahorn) 

Fraxinus excelsior  (Esche) 

Quercus robur   (Stiel-Eiche) 

 

Bäume 2. Ordnung (Wuchshöhe 10 - 20 m) 

Acer campestre  (Feld-Ahorn) 

Betula pendula  (Sand-Birke) 

Carpinus betulus  (Hainbuche) 

Prunus avium   (Vogelkirsche) 

Sorbus aucuparia  (Eberesche) 
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7.2 Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 

Die als zu erhalten festgesetzten Flächen sind in ihrem Habitus zu erhalten, zu pfle-

gen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Diese dürfen für die notwendige Er-

schließung nur einmal in max. 3 m Breite je Grundstück unterbrochen werden. Eine 

Bepflanzung ist nur mit standortgerechten, einheimischen Laubgehölzen zulässig 

(siehe Pflanzliste unter 7.1). Ausschlagfähige Bäume und Sträucher können bei Be-

darf alle 5 �± 10 Jahre auf Stock gesetzt werden. 

 

7.3 Durchführung der Maßnahmen 

Die unter 7.1 festgesetzte Maßnahme ist durch den jeweiligen Bauherrn spätestens 

ein Jahr nach Beginn der jeweiligen Baumaßnahme(n) durchzuführen.  

 
8. Maßnahmen für den Hochwasserschutz  

8.1 Lage der Holzunterstände 

(§ 9 (1) Nr. 16 BauGB) 

Holzunterstände sind nur außerhalb des im Bebauungsplan nachrichtlich dargestell-

ten natürlichen Überschwemmungsgebietes zulässig. Diese Festsetzung gilt nicht für 

das Grundstück �ÄAlter Holzweg 23�³ (Flurstück 254). 

 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 56 Nieders. Bauordnung (NBauO)) 

 

9.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem räumlichen 

Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes J-3 �ÄWochenendhausgebiet 

Alter Kirchweg�³. 

 

9.2 Fassadengestaltung 

Die sichtbaren Außenwände der Gebäude sind mit Holz zu verkleiden. Ausnahms-

weise zulässig sind rotbraun oder sandfarben verputzte oder aus Ziegelmauerwerk 

bestehende Fassaden nur bei bestehenden Gebäuden. 
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9.3 Farbgebung 

Für Gebäude sind die Farben hell- bis dunkelbraun zulässig. Holz kann wahlweise 

naturbelassen lasiert oder deckend gestrichen werden. Flächenmäßig untergeordnete 

Teile dürfen auch weiß sein. 

Ausnahmsweise zulässig sind für bestehende Wochenendhäuser und Garagen nur 

rote bis rotbraune Klinker, die den folgend aufgeführten RAL-Farben der Farbkarte 

840 HR entsprechen, sowie rotbrauner oder sandfarbener Rauhputz. 

2001 Rotorange 2002 Blutorange 3000 Feuerrot 

3002 Kaminrot 3013 Tomatenrot 3016 Korallenrot 

Nebenanlagen müssen sich den Hauptbauten in der Farbe anpassen. 

Einfriedungen aus Holz müssen hellbraun bis schwarz sein. 

 

9.4 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind im gesamten Plangebiet unzulässig.  

 

9.5 Einfriedungen 

Einfriedungen müssen aus Holz oder lebenden Hecken mit dornen- und stachellosen 

Straucharten bestehen. Zäune einschließlich der Türen, Tore und Pforten sind in ei-

ner Höhe von 0,4 bis 1,4 m zulässig. Maschendrahtzäune sind, in Kombination mit 

einer Hecke, bis zu einer Höhe von 1,40 m zulässig. 

 

9.6 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 91 (3) Nieders. Bauordnung (NBauO), wer als Bau-

herr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaß-

nahme durchführen lässt oder durchführt, die nicht den Anforderungen dieser Örtli-

chen Bauvorschriften entspricht. Gem. § 91 (5) NBauO können Ordnungswidrigkeiten 

mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden. 
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III. HINWEISE 
 

10 Innerhalb des Geltungsbereiches können aufgrund von drückendem Grundwasser bei 

besonderen Wetterlagen vereinzelt Überschwemmungen auftreten. 

 

11 Externe Kompensation 

Südwestlich des Plangebietes sollen innerhalb eines Waldkomplexes 4.000 m² - der-

zeit Kiefernforst - mit Buchen aufgewertet werden. Hierzu sollen in dem dargestellten 

Bereich 2.000 Stück Buchen (Fagus sylvatica), Buchensortiment 2 + 1 auf die Fläche 

verteilt in den vorhandenen Bestand gepflanzt werden. Auf die Errichtung eines Wild-

schutzzaunes kann verzichtet werden. Die Maßnahme ist durch die Interessenge-

meinschaft des Wochenendgebietes Jeversen e.V. spätestens ein Jahr nach In-Kraft-

Treten des Bebauungsplanes herzustellen. 

Die Sicherung der externen Maßnahme ist über einen städtebaulichen Vertrag gere-

gelt. 

 

 
Abb. 1: Übersicht über die Lage der Ausgleichsfläche (M.: 1: 50.000 i.O., verkleinert) 
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Abb. 2: Lage der Ausgleichsfläche (rote Fläche) (M.: 1: 5.000 i.O., verkleinert) 
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Flächendefinition: Gemarkung Jeversen; Flur 5; Flurstück 54/3, Abteilung 105 A1, 

Flächengröße: ca. 4.000 m² 

 

Eckpunkte der externen Kompensationsfläche  

(Gauß-Krüger-Koordinaten, Genauigkeit +/- 3 m, Nummerierung siehe Abbildung) 

Punkt Rechts  Hoch 

1 3551368 5835390 

2 3551364 5835375 

3 3551131 5835382 

4 3551122 5835367 

 

 

12 Schaffung von Retentionsraum 

Im südlichen Randbereich des Überschwemmungsgebietes der Aller ist östlich des 

Plangebietes zusätzlicher Retentionsraum in einem Umfang von 53 m³ zu schaffen. 

Der Retentionsraum ist innerhalb der in untenstehender Abbildung dargestellten Be-

reichen 1 und/oder 2 herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Gehölzverluste sind zu 

vermeiden. 

Der Retentionsraum ist durch die Interessengemeinschaft des Wochenendgebietes 

Jeversen e.V. spätestens ein Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes her-

zustellen.  

Die Sicherung des Retentionsraums soll über einen städtebaulichen Vertrag erfolgen.

 

Abb. 3: Lage der Retentionsflächen   
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Der zum Ausgleich des Verlustes an Retentionsraum abzugrabende Boden ist in Ab-

stimmung mit der Unteren Abfallbehörde hinsichtlich seiner Verwertungsmöglichkeit 

zum Zeitpunkt der Abgrabung zu untersuchen. 

 

 

13 Mögliche Bodenbelastungen im natürlichen Überschwemmungsgebiet 

Böden im natürlichen Überschwemmungsgebiet der Aller können je nach Über-

schwemmungshäufigkeit insbesondere durch Cadmium, Blei und Zink verunreinigt 

sein. Dies ist im Hinblick auf die Verwertung des bei der geplanten Abgrabung anfal-

lenden Bodens zu beachten. 

 


